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Vorbemerkung



1



Gegenstand und Aufbau der Bemerkungen



1.1



Gegenstand



Der Bundesrechnungshof prüft die gesamte Haushaltsund Wirtschaftsführung des Bundes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe (§ 88 Absatz 1 Bundeshaushaltsordnung – BHO). Das Ergebnis seiner Prüfung fasst er jährlich für den Deutschen Bundestag und den Bundesrat in Bemerkungen zusammen, soweit es für die Entlastung der Bundesregierung wegen der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung von Bedeutung sein kann (§ 97 Absatz 1 BHO). In den Bemerkungen teilt der Bundesrechnungshof gemäß § 97 Absatz 2 BHO insbesondere mit, • ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung und die in den Büchern aufgeführten Beträge übereinstimmen und die geprüften Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind, • in welchen bedeutsamen Fällen die geprüften Stellen die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet haben, • mit welchen wesentlichen Ergebnissen er die Betätigung des Bundes bei Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit geprüft hat und • welche Maßnahmen er für die Zukunft empfiehlt. Gegenstand der Bemerkungen sind somit die Einnahmen und Ausgaben des Bundes, sein Vermögen und seine Schulden. Sie können sich auch auf alle Maßnahmen beziehen, die sich finanziell auf den Bundeshaushalt auswirken können, auch wenn sie noch nicht zu Einnahmen oder Ausgaben geführt haben. Der Bundesrechnungshof verbindet die Berichterstattung über seine Prüfungserkenntnisse mit einer Darstellung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes. In diesem Jahr beschreibt er zudem erstmals wesentliche Eckpunkte und Entwicklungen der Einzelpläne des Bundeshaushalts (sog. Einzelplanbemerkungen). Ziel der Einzelplanbemerkungen ist es, den Informationsgehalt der Bemerkungen für Parlament und Öffentlichkeit zu erhöhen und insbesondere die Entwicklung des Haushalts in den Einzelplänen als Bezugsrahmen für die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofes zu verdeutlichen. Politische Entscheidungen innerhalb des geltenden Rechts beurteilt der Bundesrechnungshof nicht. So ist es nicht seine Aufgabe, zu bewerten, ob bestimmte Fördermittel gezahlt werden sollen. Er kann aber prüfen und berichten, ob die zugrunde liegenden Sachverhalte und



Annahmen zutreffen und ob die Förderung die beabsichtigten Wirkungen hatte. Wenn er über Erkenntnisse verfügt, dass Gesetze nicht zu den vom Gesetzgeber gewünschten Auswirkungen führen oder auf unzutreffenden Annahmen beruhen, kann der Bundesrechnungshof Gesetzesänderungen empfehlen. Damit kommt der Bundesrechnungshof dem gesetzlichen Auftrag nach, in seinen Bemerkungen mitzuteilen, welche Maßnahmen er für die Zukunft empfiehlt (§ 97 Absatz 2 Nummer 4 BHO). Er kommt damit auch dem ausdrücklichen Wunsch des Parlaments nach, den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über solche Prüfungsergebnisse zu unterrichten, die für anstehende Gesetzesvorhaben von Bedeutung sind. 1.2



Bemerkungsverfahren



Die Bemerkungen beruhen auf Prüfungsergebnissen des Bundesrechnungshofes und beziehen seine Beratungstätigkeit ebenso wie die Beratungstätigkeit des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV) ein. Sie werden nach einem festgelegten Verfahren aufgestellt. Die einzelnen Bemerkungen sendet der Bundesrechnungshof den geprüften Stellen als Entwurf zu und gibt ihnen Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Dies dient insbesondere dazu, die Sachverhaltsfeststellungen nochmals zu überprüfen, die der Bundesrechnungshof in der Regel im vorangegangenen Prüfungsverfahren schon mit den geprüften Stellen erörtert hat. Falls über die dargestellten Sachverhalte unterschiedliche Auffassungen bestehen bleiben, ist dies in den Bemerkungen erwähnt. Soweit die betroffenen Stellen abweichende Auffassungen zur Würdigung vorgebracht haben, sind diese ebenfalls berücksichtigt. Die Bemerkungen werden vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen (§ 14 Absatz 1 Nummer 2 Bundesrechnungshofgesetz). Anschließend leitet sie der Präsident des Bundesrechnungshofes dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zu und stellt sie der Öffentlichkeit vor. Die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes sind eine wesentliche Grundlage für die jährliche Entscheidung des Parlaments über die Entlastung der Bundesregierung. Diese Entscheidung haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat gesondert zu treffen (Artikel 114 Absatz 1 Grundgesetz). Sie beziehen sich dabei auf die ihnen jährlich vorzulegende Rechnung des Bundesfinanzministeriums über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden des Bundes. Aus den jährlichen Bemerkungen können sie entnehmen, welche Beanstandungen zur Rechnung und zur Haushalts- und Wirtschaftsführung bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen sind.
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Abbildung 1 Ablauf des Bemerkungsverfahrens
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Prüfungsergebnisse Prüfungsmitteilung



Der Deutsche Bundestag überweist die Bemerkungen zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss, der wiederum seinen Unterausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, hiermit befasst. Der Rechnungsprüfungsausschuss erörtert die einzelnen Prüfungsergebnisse und fasst hierzu Beschlüsse. Diese Beschlüsse übermittelt er dem Haushaltsausschuss, damit er auf dieser Grundlage die Entlastungsentscheidung des Deutschen Bundestages vorbereiten kann. Dies geschieht in Form einer Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses. Sie enthält in der Regel auch die Aufforderung an die Bundesregierung, die Beschlüsse zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zu befolgen, Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit einzuleiten oder fortzuführen und die Berichtspflichten fristgerecht zu erfüllen, damit eine Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsberatungen gewährleistet ist. Das Plenum des Deutschen Bundestages entscheidet auf der Grundlage dieser Beschlussempfehlung über die Entlastung. Die Bemerkungen können so im parlamentarischen Entlastungsverfahren dazu führen, dass das Parlament einzuleitende Maßnahmen beschließt (§ 114 Absatz 2 BHO) oder bestimmte Sachverhalte missbilligt (§ 114 Absatz 5 BHO). 1.3



Zuleitung



Aktualität



Die Bemerkungen beschränken sich nicht nur auf das für die Entlastung anstehende Haushaltsjahr 2010. Sie können sich auch auf spätere oder frühere Haushaltsjahre beziehen (§ 97 Absatz 3 BHO).



Die Aufstellung der jährlichen Bemerkungen erfordert einen zeitlichen Vorlauf. Er ist insbesondere notwendig, um die Stellungnahmen der geprüften Stellen zu den Bemerkungsentwürfen berücksichtigen zu können. Um die dadurch bedingten Verzögerungen zu vermeiden, hat der Bundesrechnungshof in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsausschuss ein zusätzliches Berichtsverfahren entwickelt, das die jährlichen Bemerkungen um aktuelle Beiträge ergänzt. Er leitet dem Rechnungsprüfungsausschuss bemerkungsrelevante weitere Prüfungsergebnisse, die bis Ende eines Jahres erzielt werden, noch zur Beratung im Frühjahr des Folgejahres zu. Das Verfahren gewährleistet, dass die jeweils für den Juni beabsichtigte Entlastung der Bundesregierung für das vorletzte Haushaltsjahr auf eine aktuellere Erkenntnisgrundlage gestellt werden kann. 1.4



Aufbau der Bemerkungen



Die Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes bestehen aus drei Teilen: In Teil I veröffentlicht der Bundesrechnungshof seine Feststellungen zur Haushaltsrechnung und zur Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2010 sowie Ausführungen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes im Finanzplanungszeitraum (2011 bis 2015). Teil II berichtet zum einen über die Ergebnisse von Prüfungen, die sich nicht nur auf die Einnahmen und Ausgaben in einem Einzelplan beziehen. Dies betrifft z. B. solche Themen, die der Bundesrechnungshof für ein be-
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stimmtes Jahr als Schwerpunkt für eine übergreifende Untersuchung festgelegt hat (vgl. Nr. 3.3). Der Bundesrechnungshof berichtet in diesem Teil zudem über Prüfungsergebnisse, die bei querschnittlichen Prüfungen in verschiedenen Teilen der Verwaltung gewonnen wurden. Er benennt jeweils das Bundesministerium, das für das jeweilige Prüfungsthema über grundsätzliche Zuständigkeiten verfügt und aus Sicht des Bundesrechnungshofes für die weitere Behandlung der Prüfungsergebnisse federführend ist. Teil III behandelt die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes zu den Einzelplänen entsprechend ihrer Reihenfolge im Bundeshaushalt. Die Bemerkungen werden in eine Kategorie A (Haushaltsentwicklung), Kategorie B (Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss) oder Kategorie C (Sonstige Prüfungsund Beratungsergebnisse) eingeordnet. Die Einzelplanbemerkung gibt zunächst einen Überblick über die wichtigsten Ausgaben- und Einnahmenbereiche, die Verpflichtungsermächtigungen und den Personalhaushalt des jeweiligen Einzelplans. Danach folgen Informationen zu Haushaltsstruktur und -entwicklung und ggf. Hinweise auf Prüfungsergebnisse, die der Bundesrechnungshof mit den betroffenen Stellen bereits erörtert hat (Kategorie A). Es folgen ggf. Bemerkungen zu Einzelprüfungsergebnissen, denen in der Regel unterschiedliche Bewertungen von Bundesrechnungshof und geprüfter Stelle zugrunde liegen. Sie werden im weiteren Verlauf des Bemerkungsverfahrens dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (Kategorie B). Im Weiteren werden die sonstigen Prüfungs- und Beratungsergebnisse dargestellt. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass zu ihnen Beschlüsse des Parlaments in der Regel nicht mehr erforderlich sind. Dazu gehören Fälle, in denen die Verwaltung den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes gefolgt ist. Auch Beiträge zur Beratungstätigkeit des BWV sowie Zusammenfassungen von Beratungen nach § 88 Absatz 2 BHO werden hier aufgenommen (Kategorie C). Die jeweiligen Kategorien sind bei den Bemerkungen des Teils II und III angegeben. Die „Blauen Seiten“ enthalten Kurzfassungen zu allen Beiträgen. 2



Der Bundesrechnungshof und die Prüfungsämter des Bundes



2.1



Verfassungsrechtliche Stellung und Organisation des Bundesrechnungshofes
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Der Bundesrechnungshof ist eine oberste Bundesbehörde und als unabhängiges Organ der staatlichen Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen (§ 1 Satz 1 Bundesrechnungshofgesetz). Die Mitglieder des Bundesrechnungshofes besitzen richterliche Unabhängigkeit (Artikel 114 Absatz 2 Grundgesetz). Mitglieder sind – außer dem Prä-



sidenten und dem Vizepräsidenten – die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsabteilungen und der Prüfungsgebiete. Der Bundesrechnungshof hat seinen Hauptsitz in Bonn und eine Außenstelle in Potsdam. Er besteht aus neun Prüfungsabteilungen mit 48 Prüfungsgebieten. Verwaltungsaufgaben werden von einer Präsidialabteilung wahrgenommen. Entscheidungen des Bundesrechnungshofes in Prüfungsangelegenheiten werden kollegial getroffen. Im Regelfall entscheidet das zuständige Zweierkollegium (Abteilungsleiter und Prüfungsgebietsleiter). In bestimmten Fällen treten der Präsident oder der Vizepräsident hinzu (Dreierkollegium). Entscheidungen im Zweier- und Dreierkollegium kommen nur einstimmig zustande. Das oberste Entscheidungsgremium des Bundesrechnungshofes ist der Große Senat. Ihm sind u. a. Entscheidungen in abteilungsübergreifenden oder besonders bedeutenden Angelegenheiten – wie den jährlichen Bemerkungen – vorbehalten. 2.2



Organisation der Prüfungsämter des Bundes



Seit dem 1. Januar 1998 unterstützen und ergänzen neun Prüfungsämter des Bundes (Prüfungsämter) in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Koblenz, Köln, Magdeburg, München und Stuttgart die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofes. Als Teil einer Organisationsreform werden die Prüfungsämter in Köln und Magdeburg Ende 2012 geschlossen. Die Prüfungsämter folgen den Weisungen des Bundesrechnungshofes. Sie sind seiner Dienst- und Fachaufsicht unterstellt. Bei ihren Prüfungen wenden sie die für den Bundesrechnungshof geltenden Bestimmungen an. Gegenüber den geprüften Stellen haben sie dieselben Prüfungsrechte wie der Bundesrechnungshof, der die übergreifende verfassungsrechtliche Verantwortung auch für die Prüfungsergebnisse der Prüfungsämter trägt. Der Bundesrechnungshof und die Prüfungsämter arbeiten bei der Planung und Durchführung von Prüfungen eng zusammen. Dies stellt sicher, dass bundesweit nach einheitlichen Maßstäben geprüft wird. Die Bemerkungen 2011 enthalten in erheblichem Umfang auch Prüfungsergebnisse der Prüfungsämter. 3



Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes



3.1



Prüfungsrechte



Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes (insbesondere der Ministerien und der ihnen nachgeordneten Bundesbehörden) einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Prüfungsrechte hat er zudem bei bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie den Trägern der Gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfall-
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versicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung, die vom Bund Zuschüsse erhalten oder bei denen eine Garantieverpflichtung des Bundes besteht. Ebenfalls prüft er die Bundesagentur für Arbeit, die zur mittelbaren Bundesverwaltung gehört. Die Haushaltsführung umfasst die Ausführung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes sowie die Buchführung und Einzelrechnungslegung. Die Wirtschaftsführung erstreckt sich auf die gesamte finanzwirtschaftliche Betätigung des Bundes. Außerhalb der Bundesverwaltung ist der Bundesrechnungshof berechtigt, insbesondere bei Stellen zu erheben, die • Teile des Bundeshaushalts ausführen (z. B. bei der Auftragsverwaltung durch die Länder) oder denen der Bund Aufwendungen ersetzt (z. B. für die Erledigung bestimmter Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch kommunale Träger), • Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes verwalten (insbesondere bei Treuhandverhältnissen), • Zuwendungen des Bundes erhalten oder • als juristische Personen des Privatrechts, an denen der Bund mit Mehrheit beteiligt ist, nicht im Wettbewerb stehen, ganz oder überwiegend öffentliche Aufgaben erfüllen und hierfür Haushaltsmittel oder Gewährleistungen des Bundes erhalten. Hierbei untersucht der Bundesrechnungshof, ob die Stellen die Mittel bestimmungsgemäß und wirtschaftlich verwenden. Dazu führt er auch Erhebungen bei Stellen der Länder und der Kommunen durch. Bei Zuwendungen kann sich die Prüfung auch auf die sonstige Haushaltsund Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, wenn der Bundesrechnungshof dies für notwendig hält. Die Betätigung des Bundes bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund beteiligt ist, prüft der Bundesrechnungshof auch unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 3.2



Prüfungsmaßstäbe: Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit



3.3



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Prüfungsschwerpunkte und Prüfungsverfahren



Der Bundesrechnungshof ist bei der Wahl seiner Prüfungsthemen und bei der Gestaltung seiner Prüfungen unabhängig. Er setzt Prüfungsschwerpunkte und kann Prüfungen auf Stichproben beschränken. Hauptziel ist es, einen aussagekräftigen Überblick über die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes zu gewinnen und prüfungsfreie Räume nach Möglichkeit zu vermeiden. Bei seiner Auswahl beachtet der Bundesrechnungshof zudem, ob bestimmte Bereiche des Verwaltungshandelns finanziell besonders bedeutend oder fehleranfällig sind. Prüfungs- und Beratungsersuchen des Parlaments und seiner Ausschüsse berücksichtigt er so weit wie möglich. Mit Kontrollprüfungen überwacht der Bundesrechnungshof, was die geprüften Stellen aufgrund seiner Prüfungsfeststellungen unternommen haben, um Mängel abzustellen oder Verfahren zu verbessern. Er untersucht außerdem, ob die geprüften Stellen die vom Parlament erteilten Auflagen erfüllen. Der Bundesrechnungshof wirkt so darauf hin, dass sie seine Prüfungsempfehlungen und die Beschlüsse des Parlamentes umsetzen. Art und Zeitpunkt seiner Prüfungen bestimmt er selbst. Er kann Erhebungen an Ort und Stelle vornehmen. Auskünfte sind ihm zu erteilen; Akten, Belege und Daten sind ihm offenzulegen. Im Jahr 2010 führte der Bundesrechnungshof 1 324 Prüfungen durch. Übergreifend prüfte er beispielsweise Finanzanlagen von bundesunmittelbaren Körperschaften, Stiftungen und Anstalten sowie Trägern der Sozialversicherung. Aufgrund seiner Prüfungserkenntnisse empfiehlt der Bundesrechnungshof dem Bundesfinanzministerium, vor allem bei kleineren Einrichtungen auf ein professionelleres Management der Finanzanlagen hinzuwirken (vgl. Bemerkung Nr. 3). Die Tatsache, dass einige Ressorts in den Bemerkungen umfangreicher, andere dagegen weniger oder nicht behandelt werden, lässt nicht den Schluss zu, dass die Ressorts die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze in unterschiedlichem Maße eingehalten haben.



Bei seinen Prüfungen wendet der Bundesrechnungshof beide in Artikel 114 Absatz 2 Grundgesetz genannten Maßstäbe an: Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit.



4



Beratungstätigkeit



4.1



Beratung durch den Bundesrechnungshof



Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit untersucht er das Verhältnis von Kosten und Nutzen. Dabei gilt die Aufmerksamkeit der Frage, ob die geprüften Stellen ihre personellen und materiellen Ressourcen wirtschaftlich verwenden. Außerdem befasst sich der Bundesrechnungshof damit, ob die geprüften Stellen den Erfolg ihrer Maßnahmen untersucht haben und die Maßnahmen auch tatsächlich zum beabsichtigten Ziel führen.



Der Bundesrechnungshof berät aufgrund von Prüfungserfahrungen insbesondere den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung.



Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit achtet er darauf, ob die geprüften Stellen die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Normen und Grundsätze sowie den Haushaltsplan einhalten.



Der Bundesrechnungshof unterstützt die Haushaltsaufstellung, indem er Regierung und Parlament vorab auf finanziell bedeutsame Entwicklungen und mögliche Problemfelder im Gesamthaushalt und in den Einzelplänen hinweist. Dazu dienen insbesondere die Einzelplanbemerkungen. Außerdem berät der Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag, den Bundesrat, die Bundesregierung und die Ressorts zu grundsätzlichen Fragen, zu finanziell bedeut-
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samen Einzelmaßnahmen oder zu Sachverhalten, bei denen die Entscheidungsträger ihn um Informationen bitten. Die Berichte an das Parlament haben dabei besondere Bedeutung. Im Jahr 2010 hat er dem Haushaltsausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss 54 nicht öffentliche Stellungnahmen und Beratungsberichte nach § 88 Absatz 2 BHO zugeleitet. Der Bundesrechnungshof kann den Deutschen Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung zudem jederzeit über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichten (§ 99 Satz 1 BHO). Im Jahr 2010 hat der Bundesrechnungshof dem Deutschen Bundestag einen Bericht nach § 99 BHO vorgelegt, in dem er Abgrenzungsschwierigkeiten, Mitnahmeeffekte und Missbrauchsrisiken beim ermäßigten Umsatzsteuersatz aufzeigt und Vorschläge für eine künftige Gestaltung der Umsatzsteuerermäßigung darlegt. Der Bericht ist auf der Internetseite des Bundesrechnungshofes veröffentlicht. 4.2



Beratung durch den Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung



Der Präsident des Bundesrechnungshofes ist traditionell zugleich Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV).1 Er achtet auf eine wirtschaftliche Erfüllung der Bundesaufgaben und eine effiziente Organisation der Bundesverwaltung. Der BWV nutzt bei seiner Tätigkeit vor allem die Prüfungserkenntnisse und Erfahrungen des Bundesrechnungshofes. Zu den Schwerpunkten der Arbeit des BWV gehört es, Regierung und Parlament über die Auswirkungen von Rechtsvorschriften auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu beraten. Die Bundesministerien sind gehalten, ihn zu diesem Zweck frühzeitig bei der Erarbeitung von Gesetzesvorlagen sowie bei Entwürfen von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beteiligen. Hat der BWV zu einem Entwurf eine abweichende Meinung, ist beispielsweise im Anschreiben zur Kabinettvorlage darauf hinzuweisen. Der Deutsche Bundestag hat insbesondere bei Finanzvorlagen die Möglichkeit, auf Erkenntnisse des BWV zurückzugreifen (§ 96 Absatz 6 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages). Die Bundesministerien haben den BWV im Jahr 2010 an knapp 400 Rechtsetzungsvorhaben beteiligt. Er gab dazu 60 teils umfangreiche Stellungnahmen ab. Seine Vorschläge sind in unterschiedlichem Umfang in das weitere Rechtsetzungsverfahren eingeflossen. 5



Zusammenarbeit mit den Landesrechnungshöfen



Die Finanzsysteme des Bundes und der Länder sind eng verflochten. Deswegen überschneiden sich häufig die Zu1
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Richtlinien für die Tätigkeit des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vom 26. August 1986 (Bundesanzeiger Nr. 163 S. 12485).



ständigkeiten des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe. Um die Prüfungstätigkeit effizient zu gestalten und Doppelprüfungen sowie prüfungsfreie Räume möglichst zu vermeiden, arbeiten die Rechnungshöfe vertrauensvoll zusammen. Dabei wahren sie ihre Unabhängigkeit und beachten die jeweilige Zuständigkeit. Halbjährlich beraten die Präsidentinnen und die Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder Fragen von gemeinsamem Interesse in einer Präsidentenkonferenz. Ziel ist es, innerhalb der Finanzkontrolle eine einheitliche Meinung herbeizuführen, die Auffassungen im Einzelfall zu koordinieren, Prüfungsvereinbarungen abzuschließen und sich wechselseitig zu informieren. Regelmäßig befassen sich die Rechnungshöfe dabei mit der finanzwirtschaftlichen Entwicklung der öffentlichen Haushalte. Die Präsidentenkonferenz hat wiederholt darauf gedrängt, die Haushalte nachhaltig zu konsolidieren und die Staatsverschuldung zu begrenzen. So haben die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe bei ihrer Konferenz im Mai 2010 Bund und Länder aufgefordert, die neue verfassungsrechtliche Schuldenregel konsequent umzusetzen. Sie begleiten deren Umsetzung. Arbeitskreise z. B. für die Themen Haushaltsrecht, Steuern, Beteiligungen, Bau, Soziales, Personal, Organisation und Informationstechnik bereiten die Beschlüsse der Präsidentenkonferenz vor. Der Erfahrungsaustausch setzt sich in Expertengruppen und bilateralen Kontakten fort. Um ihre Fachkompetenz zu stärken, führen die Rechnungshöfe zudem gemeinsame Fortbildungen für ihre Beschäftigten durch. Die Rechnungshöfe arbeiten auch zusammen, um die Verwendung von Haushaltsmitteln der Europäischen Union im Mitgliedstaat Deutschland zu prüfen. Sie tauschen regelmäßig Informationen über ihre EU-bezogenen Prüfungstätigkeiten aus und stimmen sich bei ihren Prüfungen ab. Hierzu haben sie eine Arbeitsgruppe „Europa“ eingerichtet, in der sie auch für die externe Finanzkontrolle in Deutschland bedeutsame europäische Entwicklungen diskutieren. 6



Internationales



6.1



Zusammenarbeit in der Europäischen Union



Im Jahr 2010 betrug der Haushalt der Europäischen Union 142 Mrd. Euro. Er wird überwiegend durch die Mitgliedstaaten finanziert. 80 % der EU-Haushaltsmittel fließen als Fördermittel (vor allem Strukturfondsmittel und Agrarbeihilfen) an die Mitgliedstaaten zurück. Sie werden dort durch nationale Verwaltungsstellen bewirtschaftet. Der Europäische Rechnungshof (ERH) prüft in Zusammenarbeit mit Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKB) in den Mitgliedstaaten die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union. Dabei wahren die ORKB ihre Unabhängigkeit (Artikel 287 Absatz 3 Vertrag über die Arbeitsweise der EU – AEUV). Die Zusammenarbeit findet in vielfältigen Formen statt.
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So koordiniert der Bundesrechnungshof die Arbeitsplanung und den Erfahrungsaustausch zwischen dem ERH und den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder. Er begleitet den ERH nach eigenem Ermessen bei Prüfungen in Deutschland, wertet dessen Prüfungsberichte im Rahmen seiner Zuständigkeit aus und leitet sie den Landesrechnungshöfen zu. Außerdem informiert er den ERH über die Ergebnisse EU-bezogener Prüfungen, die die deutschen Rechnungshöfe durchgeführt haben. Auf europäischer Ebene arbeitet der Bundesrechnungshof mit den ORKB der anderen Mitgliedstaaten und dem ERH auch im Kontaktausschuss der Präsidentinnen und Präsidenten der ORKB (Kontaktausschuss) zusammen. Dessen Aktivitäten erstrecken sich unter anderem auf den Austausch von Erfahrungen bei der Prüfung von EU-Mitteln, von prüfungsrelevantem Fachwissen sowie von Informationen zu aktuellen Entwicklungen im EU-Finanzmanagement. Verschiedene Arbeitsgruppen unter dem Dach des Kontaktausschusses befassen sich mit aktuellen Themen und Fragestellungen der externen Finanzkontrolle, die über den nationalen Rahmen hinausgehen:
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• Die in der Arbeitsgruppe Strukturfonds mitwirkenden ORKB wollen – unter dem Vorsitz des Bundesrechnungshofes – auf eine wirtschaftliche und ordnungsgemäße Verwaltung der Strukturfondsmittel hinwirken. Hierzu führen sie auf der Grundlage eines gemeinsamen Prüfungskonzeptes inhaltlich und zeitlich abgestimmte Prüfungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten durch („Koordinierte Prüfungen“). Zurzeit befasst sich die Arbeitsgruppe mit den Kosten der bei der Verwaltung der Strukturfonds vorgeschriebenen Kontrollen. • Probleme des grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs thematisiert eine weitere Arbeitsgruppe. Auch hier führen die Rechnungshöfe „Koordinierte Prüfungen“ durch, um Schwachstellen und Möglichkeiten zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges aufzuzeigen. • Eine Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, den ORKB der Mitgliedstaaten bei der Prüfung von EU-Mitteln vergleichbare Herangehensweisen zu ermöglichen. Sie entwickelte gemeinsame – auf Prüfungen im EU-Zusammenhang zugeschnittene – Prüfungsmethoden und -kriterien.



Abbildung 2 Zusammenarbeit im Kontaktausschuss



Kontaktausschuss der Präsidentinnen und Präsidenten der EU-ORKB und des Europäischen Rechnungshofes



Seminare



Verbindungsbeamten



AG Strukturfonds



der EU-ORKB und des Europäischen Rechnungshofes



AG Mehrwertsteuer



Workshops



Netzwerk EU-Berichte Agrarnetzwerk Task Force „Zusammenarbeit“
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Internationale Organisationen der Rechnungshöfe



Über die besondere Zusammenarbeit in der Europäischen Union hinaus arbeitet der Bundesrechnungshof in internationalen Gremien weltweit mit anderen ORKB zusammen. In der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden INTOSAI2 (International Organisation of Supreme Audit Institutions) haben sich die ORKB von 189 Staaten zusammengeschlossen. Die INTOSAI fördert den Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Finanzkontrolle. Dazu hat sie sich vier „Strategische Ziele“ gesetzt und verschiedene Komitees und Arbeitsgruppen zur Umsetzung dieser Ziele eingerichtet. Die INTOSAI-Gremien erarbeiten und veröffentlichen Leitfäden und fachliche Standards zu verschiedenen Themen der externen Finanzkontrolle (Ziel 1). Seit 2004 stellt die INTOSAI die Leitfäden und fachlichen Standards in einem gemeinsamen Rahmenwerk zusammen, den sogenannten Internationalen Normen für Oberste Rechnungskontrollbehörden (ISSAI). Diese Standards werden von den Rechnungshöfen weltweit als „Beispiele guter Praxis“ anerkannt. Der Bundesrechnungshof bringt sich schwerpunktmäßig bei der Umsetzung des Strategischen Ziels 2 ein, dem Ausbau von Sachkompetenzen in Rechnungshöfen. Hier sitzt er einem Unterkomitee vor, das freiwillige Peer Reviews fördert. Internationale Peer Reviews sind eine Methode, um auf freiwilliger Basis die eigene Aufgabenerledigung nach internationalen Maßstäben beurteilen zu lassen. Gutachter sind dabei Kolleginnen 2



Drucksache 17/7600



– 13 –



und Kollegen aus anderen ORKB.3 Im letzten Jahr hat dieses Unterkomitee einen Leitfaden für die Durchführung von Peer Reviews erarbeitet, der als ISSAI 5 600 in das ISSAI-Rahmenwerk aufgenommen worden ist. Des Weiteren beteiligt sich der Bundesrechnungshof an den Arbeitsgruppen „Programmevaluierung“, „Bekämpfung der Korruption und der Geldwäsche“ und „Wert und Nutzen der ORKB“, die dem Strategischen Ziel 3 (Austausch von Wissen) zugeordnet sind. Eine von sieben Regionalorganisationen der INTOSAI ist die Europäische Organisation der Obersten Rechnungskontrolleinrichtungen (EUROSAI)4. Bei der EUROSAI steht der Erfahrungsaustausch im weiteren europäischen Kontext, also auch über die Europäische Union hinaus, im Mittelpunkt. Ihr 2011 in Kraft getretener Strategischer Plan dient der Umsetzung der INTOSAI-Ziele in Europa und bezieht dabei regionale Besonderheiten ein. Der Bundesrechnungshof arbeitet aktiv in den dafür eingesetzten Teams mit. Er hat den Vorsitz des Teams übernommen, das die Anwendung der ISSAI-Normen in Europa fördern soll. Er ist außerdem in den EUROSAI-Arbeitsgruppen zur Prüfung von IT-Maßnahmen und von Projekten im Umweltschutz vertreten. Auch außerhalb dieser Arbeitsgruppen sind Prüfungsprojekte ein Schwerpunkt der Zu3



4



Weitere Informationen im Internet unter der Adresse www.intosai.org.



In den vergangenen Jahren war der Bundesrechnungshof an internationalen Peer Reviews der Rechnungshöfe der Schweiz, Mazedoniens und Perus beteiligt. 2010 führte er gemeinsam mit den Rechnungshöfen Dänemarks und der Schweiz ein Peer Review des Österreichischen Rechnungshofes durch. Informationen zur EUROSAI sind im Internet unter der Adresse http://www.eurosai.org veröffentlicht. Weitere regionale Zusammenschlüsse der ORKB gibt es auch im afrikanischen, arabischen, asiatischen, karibischen, lateinamerikanischen und südpazifischen Raum.



Abbildung 3 Strategische Ziele der INTOSAI



INTOSAI



Ziel 1 Fachliche Normen



Ziel 2 Ausbau von Sachkompetenzen



Ziel 3 Austausch von Wissen



Umsetzung in Komitees und Arbeitsgruppen



Ziel 4 Internationale Organisation mit Vorbildcharakter



Drucksache 17/7600



– 14 –



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode



sammenarbeit. So hat der Bundesrechnungshof gemeinsam mit elf weiteren europäischen ORKB Programme zur Beschäftigung behinderter Menschen im öffentlichen Dienst geprüft.



schlussprüfungen des militärischen Finanzierungsmechanismus „ATHENA“, des deutsch-polnisch-dänischen Korps Nordost und der multinationalen Rüstungsorganisation OCCAR beteiligt.



6.3



Der Bundesrechnungshof hat bis Ende Juni 2012 das Abschlussprüfungsmandat bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und bei der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OVCW). Seit dem Jahr 2008 hat er außerdem den Vorsitz im Gremium der Obersten Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen (UN-Panel of External Auditors). Darüber hinaus gehört ein Mitglied des Bundesrechnungshofes dem dreiköpfigen External Audit Committee des Internationalen Währungsfonds (IWF) an.



Bilaterale Zusammenarbeit



Der Bundesrechnungshof unterhält mit zahlreichen ausländischen Rechnungshöfen Kontakte. Er unterstützt im Aufbau befindliche ORKB beim Ausbau ihrer Kompetenzen. Expertinnen und Experten des Bundesrechnungshofes führen Beratungs- und Schulungsmaßnahmen durch oder organisieren Studienbesuche und Seminare. So hat der Bundesrechnungshof zum Beispiel beim marokkanischen Rechnungshof Seminare zum Thema „Prüfung der Staatsschulden und der Schuldenverwaltung“ ausgerichtet und ein einwöchiges Seminar für Prüferinnen und Prüfer der Obersten Rechnungskontrollbehörde von Kuwait durchgeführt. Daneben unterstützt der Bundesrechnungshof die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung in Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle. In diesem Zusammenhang beteiligt er sich an zwei umfassenden Projekten mit den Regionalorganisationen der INTOSAI in Afrika (AFROSAI) und Lateinamerika (OLACEFS) und unterstützt aktuell Projekte der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bei den Rechnungshöfen von Kambodscha, Montenegro und Georgien. Die bilaterale Zusammenarbeit mit anderen Rechnungshöfen umfasst außerdem koordinierte Prüfungen. Die Rechnungshöfe der Tschechischen Republik und Deutschlands haben beispielsweise gemeinsam die Umsatzsteuerkontrolle in ihren Ländern geprüft. Sie haben Empfehlungen gegeben, wie der Umsatzsteuerbetrug besser bekämpft werden kann (s. Bemerkung Nr. 87). Mit dem tschechischen Rechnungshof führt der Bundesrechnungshof seit Anfang 2011 auch eine parallele Prüfung zur Vergabe von Bauleistungen und damit zusammenhängenden Fragen der Korruptionsvorbeugung durch. Mit dem Rechnungshof der Slowakei hat er grenzüberschreitende Maßnahmen im Straßenbau geprüft. 6.4



Prüfung internationaler Einrichtungen



Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied in vielen internationalen Organisationen. Der Bundesrechnungshof prüft die Zahlung der Bundesmittel an diese Organisationen. Er prüft außerdem, wie die zuständigen Bundesministerien die Mitgliedsrechte des Bundes in den Gremien ausüben. Die nationalen ORKB prüfen jedoch nicht, wie die internationalen Organisationen ihre Mittel verwenden. Für diese Kontrollen sind vielmehr die jeweiligen Prüfungsorgane der Organisationen zuständig. Der Bundesrechnungshof stellt Prüferinnen und Prüfer für 13 externe Prüfungsorgane internationaler Organisationen. Einen Schwerpunkt bilden dabei Organisationen mit militärischem und rüstungswirtschaftlichem Bezug. Auf der Grundlage der jeweiligen Gründungsverträge ist der Bundesrechnungshof auch an den jährlichen Ab-
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Haushalt und Personal



7.1



Haushalt



Die Gesamtausgaben des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes betrugen im Jahr 2010 113 Mio. Euro. Dies entsprach 0,04 % der Gesamtausgaben des Bundeshaushalts. Die Rechnung wurde – wie in den Vorjahren – gemäß § 101 BHO für den Deutschen Bundestag von einer Kommission des Rechnungsprüfungsausschusses geprüft. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben dem Bundesrechnungshof einvernehmlich Entlastung erteilt. Die personalintensive und mit zahlreichen Dienstreisen verbundene Prüfungs- und Beratungstätigkeit spiegelt sich auch in der Ausgabenstruktur wider. 87,7 % der Gesamtausgaben entfielen auf die Personalausgaben. Sie enthielten 28 Mio. Euro für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten im Ruhestand. Dies entspricht 28,2 % der gesamten Personalausgaben. Weitere Ausgaben entfielen auf die Bewirtschaftung, Miete und Pacht von Liegenschaften (4,6 %), Dienstreisen (2,5 %) und Informationstechnik (2,8 %). Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushalt des Jahres 2010.5 Die tatsächlichen Ausgaben („Ist“) lagen um rund 4,4 Mio. Euro unter den ursprünglichen Planungen („Soll“). Insbesondere die Personalausgaben fielen geringer aus als geplant. Hierzu trug vor allem bei, dass die Zahl der Neueinstellungen geringer war als erwartet. Außerdem waren weniger Versorgungsbezüge zu zahlen als geplant. Einnahmen erzielt der Bundesrechnungshof nur in geringem Maße. Im Jahr 2010 nahm er 877 000 Euro ein (vgl. Tabelle 1). Darunter sind beispielsweise Erstattungen von internationalen Einrichtungen, für die er Prüfungsmandate übernimmt. 5



Der Haushalt des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes sowie die Versorgung der Beamtinnen und Beamten sind im Einzelplan 20 des Bundeshaushaltsplans zusammengefasst.
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Ta b e l l e 1 Überblick über den Haushalt des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes im Jahr 2010 Soll



Ist Mio. Euro



Gesamtausgaben



Anteil an den Gesamtausgaben



Abweichung Soll/Ist



in % des Ist



Mio. Euroa



117,4



113,0



100



-4,4



102,5



99,2



87,7



-3,4



Liegenschaftenb (Bewirtschaftung, Mieten und Pachten)



5,7



5,2



4,6



-0,6



Dienstreisen



3,2



2,9



2,5



-0,4



Informationstechnikc



3,7



3,2



2,8



-0,6



Einnahmen



0,4



0,9



darunter: Personalausgaben



Erläuterungen:



0,5



Differenzen in den Werten gegenüber einer Berechnung aus den Spalten 2 und 3 beruhen auf Rundungen. Summe aus: Titel 517 01, Titel 518 01, Titel 518 02, Titel 519 01. Titelgruppe 55. Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 20, Kapitel 2001, 2003, 2067. a



b c



Die Gesamtausgaben des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes stiegen im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. Euro bzw. 1,9 %. Ein Schwerpunkt des Anstiegs lag mit 32,1 % (0,8 Mio. Euro) bei den Ausgaben für ein neues IT-gestütztes Planungsund Steuerungssystem für den Prüfdienst. Tabelle 2 stellt die Entwicklung der Gesamtausgaben sowie der schon in Tabelle 1 genannten Ausgabenbereiche des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes von 2009 bis 2012 dar. Die Tabelle zeigt, dass die Personalausgaben kontinuierlich steigen. Die Gründe hierfür sind Tarif- und Besoldungserhöhungen im öffentlichen Dienst, die zunehmende Zahl an Versorgungsempfängerinnen und -empfängern sowie die Besetzung offener Dienstposten. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung von Liegenschaften, Mieten und Pachten steigen ebenfalls. Seit dem Jahr 2009 befinden sich sieben der neun Liegenschaften der Prüfungsämter des Bundes im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Hierfür zahlt der Bundes-



rechnungshof ortsübliche Mieten. Mitte des Jahres 2011 bzw. zum 1. Januar 2012 übernimmt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auch die Liegenschaften der beiden übrigen Prüfungsämter sowie die Dienstgebäude des Bundesrechnungshofes in Bonn und in Potsdam. Die Mietzahlungen werden sich daher im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2009 nahezu verdoppeln. Die Ausgaben für Dienstreisen sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch. Sie hängen wesentlich davon ab, welche Prüfungsschwerpunkte der Bundesrechnungshof setzt und wo er örtliche Erhebungen durchführt. Die Ausgaben für Informationstechnik werden nach einem Anstieg im Jahr 2010 wieder etwas sinken. Für dringende Investitionen in den Brandschutz und die energetische Sanierung am Hauptsitz des Bundesrechnungshofes in Bonn und in der Außenstelle Potsdam sind im Haushalt 2011 einmalig Mittel von 6,6 Mio. Euro veranschlagt. In den Vorjahren lagen die Ausgaben für Bauinvestitionen stets unter 150 000 Euro. Im Jahr 2012 sind keine Mittel dafür vorgesehen.
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Ta b e l l e 2 Ausgabenentwicklung des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes 2009 bis 2012



Gesamtausgaben darunter: Personalausgaben Liegenschaftenb (Bewirtschaftung, Mieten und Pachten) Dienstreisen Informationstechnikc Bauinvestitionend Erläuterungen:



2012



Veränderung Soll 2011/2012



2009



2010



2011



Ist 110,9



Ist 113,0



Mio. Euro Soll Soll 124,5 122,7



98,1 5,1



99,2 5,2



103,1 5,8



103,5 9,5



0,4 3,7



0,4 62,8



2,8 2,4 
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

16.12.2011 - men eingeleitet werden, um die strikte Trennung der. Finanzierung von Parteien ..... eingereichten Rechenschaftsberichte fÃ¼r die Mitarbeiter.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

08.01.2015 - Ã¼ber die DurchfÃ¼hrung sowie Art und Umfang der MaÃŸnahmen nach den Â§Â§ 3, 5, ..... Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter bestÃ¤tigt wird.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

29.12.2004 - wegebau wurde gerade Anfang der 90er-Jahre besonders deutlich, als ... und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20. ..... Berlin Friedrichstraße–.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

14.11.2011 - Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, den Aktien- anteil der Anlagen zu ...... und SchwellenlÃ¤ndern sowie mit der Absicht, den Demo-.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

24.01.2017 - Bereiche Wehrersatz und Karriereberatung zu stÃ¤rken, noch nicht realisiert worden ist. Um die QualitÃ¤ts- standards und damit den Erfolg der ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

17.07.2009 - refreier Dienstleistungen des Sparkassen- und Girover- ...... Menschen den Zugang zu diesem Medium zu eröffnen. Die Anzahl der Filme, die ...
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08.01.2015 - Dies gilt nicht fÃ¼r TelekommunikationsanschlÃ¼sse im Ausland, sofern .... 50445 KÃ¶ln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, ...
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18.07.2014 - und dem Forschungszentrum Jülich) sowie das Berliner Institut für ..... Um die Beratung international mobiler Forschender zu stärken, fördert die ... Stärkung der Personalentwicklung im Wissenschaftsbereich an den ...
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24.07.2014 - FÃ¶rderfÃ¤hige Kosten. ..... Die GRW-InvestitionsfÃ¶rderung verringert beim Investor die Kosten fÃ¼r ..... Definition gemÃ¤ÃŸ Anhang I AGVO. 9.










 


[image: alt]





Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

18.07.2014 - Beispielsweise identifiziert die Transfergesellschaft der Max-Planck-Gesellschaft, die Max-. Planck-Innovation GmbH, schutzwÃ¼rdiges geistiges ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

24.07.2014 - ... (nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a Vertrag Ã¼ber die Arbeits- ..... und Betriebenâ€œ oder die Klasse 70.22 â€žUnternehmensberatungâ€œ der ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

28.01.2014 - Umgang mit sozialen Netzwerken im Internet . ...... chentlich 30 Freiminuten zur Telefonie ins deutsche Festnetz oder alternativ 17 Freiminuten ins ...... Er Ã¼bergab dem Gefreiten sein Handy, nahm die Hacken zusammen und.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

17.07.2009 - 24. 5.1. Ãœbergang von der Schule in den Beruf . .... Renten- und Unfall- versicherung . ...... Die BroschÃ¼re ist online abrufbar unter www.bmj.de/.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

16.02.2015 - per De-Mail zwischen Verbrauchern und Unternehmen, .... wird sich intensiv in die Beratung der DurchfÃ¼hrungsrechtsakte einbringen. Ziel wird ...
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Unterrichtung - DIP21 - Deutscher Bundestag 

16.02.2011 - Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU. 3. â€¢. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. SPD. 97. â€¢. Freie Demokratische Partei e.V..
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

28.02.2008 - Bundesgerichtshof dazu bewogen, T-Online die Speiche- rung der ... eröffnen sich im Hinlick auf die zusätzlichen Datenbe- stände neue ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

17.03.2016 - Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU. 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. SPD. 83. BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN.
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Unterrichtung - DIP21 - Deutscher Bundestag 

24.09.2013 - und der privaten Krankenversicherung;. â€“ mehrjÃ¤hrige LandesprÃ¤ventions- und GesundheitsfÃ¶rderungsprogramme, die in Kooperation von ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

24.01.2017 - hilfe in Anspruch genommen wurde, in der Spitze zusammen knapp 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Diskutiert wurde darÃ¼ber hinaus die Beteiligung der. Bundeswehr an der Terrorismusabwehr in Deutsch- land. Bereits jetzt ermÃ¶glicht das Gru
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

16.12.2011 - von den Konten ihrer Parteien Auszahlungen vorgenom- men haben, um diese ...... zung durch die Sparkasse – Platzierung einer Werbean- zeige in dem ...... Unterlagen vorgelegt sowie die tatsächlichen Abläufe er- gänzend ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

16.06.2015 - Zeitliche Dimension der parlamentarischen Beratung . .... Strategische Debatte Ã¼ber verstÃ¤rktes Engagement im Bereich Friedensmissionen ...
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

21.08.2007 - Rechnung gestellten Beratungskosten, hÃ¶chstens jedoch 1000 â‚¬ je Unternehmen;. - Zuwendungen werden gewÃ¤hrt fÃ¼r die Konzeption und.
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Deutscher Bundestag Unterrichtung - DIP21 

10.02.2012 - ieren und dem Deutschen Bundestag Ã¼ber das Bundes- ... tagsdrucksache 16/8652) durch das BMG Ã¼bermittelt ...... 2005 (Logos Verlag).
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24.01.2017 - ergibt sich nach der Definition des Bundesministeri- ums der Verteidigung ...... wendungsvorstellungen in ein Beratungsgespräch. Wenn diese ...
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